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                                                                                                                                                                        Beb.-Plan „Falak West “ 1. Änderung  

1. Anlass der Änderung des Bebauungsplanes  
 
Der Bebauungsplan „Falak West“ mit Begründung und Umweltbericht, ist mit der öfffentlichen Be-
kanntmachung am 08.01.2021 in Kraft getreten.  
 
Nachdem sich die Anforderungen an den Bauhof und der Nebengebäude / Nebenanlagen (z.B. 
Fläche für nicht gefährliche und gefährliche Abfälle) geändert haben, ist es erforderlich den Be-
bauungsplan in Teilbereichen zu ändern bzw. zu ergänzen.  
 
Durch eine angepasste, ortsplanerisch verträgliche Bauleitplanung soll eine maßvolle Bebauung 
ermöglicht werden.  
 
 
2. städtebauliches Konzept  
 
Die Flächen für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Bauhof“ sowie „Fläche für gefähr-
liche und nicht gefährliche Abfälle“ grenzen im Nordwesten an die bestehende Bundesstraße und 
werden vom Pitzweg im Süden und der östlich verlaufenden Straße Falak aus erschlossen.  
 
Die verbleibende Fläche im Südosten wird als GE ausgewiesen und schafft einen Übergang zu 
dem bestehenden Gewerbegebiet Falak.   
 
Das Areal ist für die Art der baulichen Entwicklung geeignet, da es an einen erschlossenen Sied-
lungsbereich anschließt und von Straßen umgeben ist.  
 
 
3. Lage und Größe des Planungsgebietes  
 
Bichl liegt im Westen des Landkreises Bad Tölz – Wolfratshausen, gehört zum Regierungsbezirk 
Oberbayern und zur Verwaltungsgemeinschaft Benediktbeuern.  
 
Das zu ändernde Plangebiet in Bichl mit ca. 1,2 ha befindet sich im Geltungsbereich des rechts-
kräftigen Bebauungsplanes „Falak West“ und umfasst die Flur-Nr. 845/24, 845/22, 845/20 und 
845/15 Tfl., Gemarkung Bichl.  
 
 
 
4. Planerische Vorgaben und rechtliche Ausgangslage  
 
In der Strukturkarte des Landesentwicklungsprogramms Bayern (LEP) ist Bichl als "Allgemeiner 
ländlicher Raum“ und Grundzentrum ausgewiesen.  
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Regionalplan Karte 1, Raumstruktur  
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5. Ziele der Planung  
 
Die ortsplanerischen Zielsetzungen sind die Erweiterung der bestehenden Siedlungsstruktur, 
Schaffung von neuem Baurecht unter Berücksichtigung der vorhandenen Bauweise mit einer an-
gemessenen Begrünung mittels Einzelbäumen und Gehölzgruppen. 
 
 
6. Flächenbilanz  
 
Größe des Geltungsbereichs    ca. 12.000 m² 
 
davon: 
Fläche für den Gemeinbedarf    ca.   2.100 m² 

Fläche für Gewerbe (GE)    ca.   2.000 m² 

Verkehrsfläche öffentlich Bestand   ca.      500 m² 

Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung  ca.   3.400 m² 

Grünflächen       ca.   4.000 m² 

 
 
7. Im Zuge der 1. Änderung des Bebauungsplans wurden folgende Änderungen / Ergänzun-
gen vorgenommen:  
 
-Der Geltungsbereich wurde vergrößert, sodass nun das Grundstück Fl.-Nr. 845/22 vollständig 
im Geltungsbereich dargestellt ist.  
 
-Das Baufenster vom GE wird nach Süden geringfügig vergrößert, im Westen erhält es nun einen 
Abstand von 3,0 m zur Grundstücksgrenze.  
 
-Die Überschneidungsfläche mit einem Teilbereich des Bebauungsplanes „Falak“ ist in die Zeich-
nung aufgenommen worden, da das Sichtdreieck im Süden z. T. auf das Grundstück Fl.-Nr. 
845/22 fällt.  
 
-Das Flurstück Nr. 845/24 wurde im Norden abgegrenzt. Die Art der Nutzung „Fläche für den Ge-
meinbedarf“ wird für den nördlichen Bereich mit der Zweckbestimmung „Fläche für nicht gefährli-
che und gefährliche Abfälle“, im verbleibenden Bereich mit der Zweckbestimmung „Bauhof“ fest-
gesetzt.  
 
-Da im Zuge der fortführenden Planung Änderungen erforderlich wurden, sind die Baufenstergrö-
ßen, Höhenfestsetzungen und Erschließungsflächen überarbeitet worden.      
 
-Die GRZ der Gewerbegebietsfläche wird auf die auch für den Bauhof festgesetzte GRZ erhöht, 
um die Fläche bestmöglich nutzen zu können. Der Bedarf an Gewerbeflächen in der Region ist 
groß.  
 
-Die Flächen mit Pflanzbindung und die verbleibenden Flächen wurden der Änderung angepasst.  
 
-Für die Niederschlagswasserbeseitigung muss das bestehende Gesamtkonzept vom 
06.06.2016 an den Stand der Technik angepasst werden. Die Vorgaben des DWA-A 102 sowie 
des LfU-Merkblatts 4.5/5 sind einzuhalten. Zur Sicherstellung dessen, wird dies als Festsetzung 
in den Plan aufgenommen. Vor Bauausführung muss das überarbeitete Entwässerungskonzept 
vorliegen und mit dem Wasserwirtschaftsamt Weilheim abgestimmt werden.  
 
-Um sicherzustellen, dass es zu keinen Lärmkonflikten mit der Nachbarschaft kommt, wird fest-
gesetzt, dass das Freistellungsverfahren für gewerbliche und handwerkliche Betriebe ausge-
schlossen ist, da keine Emissionskontingente festgesetzt wurden. 
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Orthofoto  
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Areal Blickrichtung künftiger Bauhof 
 
 
 
 

 
Areal Blickrichtung künftiger Bauhof 
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Areal Blickrichtung künftige Fläche für den Gemeinbedarf (Lagerfläche für nicht gefährliche und gefährliche 
Abfälle) 
 
 
 

 
Areal Blickrichtung künftige Fläche für den Gemeinbedarf (Lagerfläche für nicht gefährliche und gefährliche 
Abfälle) 
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Blickrichtung Zufahrt GE 
 
 
 
 

 
Areal Blickrichtung künftiges GE 
 


